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Teilnahmekriterien 
 
1. Auftrag des Bundeswettbewerbs 
• Aufgrund einer Initiative des Deutschen Bundestages hat das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend den Bundeswettbewerb „Willkommen im Urlaub – Familienzeit ohne 
Barrieren“ durchgeführt. Er soll im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 
öffentlichkeitswirksam einen Impuls zur Ausweitung von familienorientierten und barrierefreien 
Urlaubsangeboten geben. 
 

2. Ziel des Wettbewerbs 

• Ziel des Wettbewerbs ist es, vorbildliche Urlaubsangebote von Tourismusgemeinden und 
Beherbergungsbetrieben sowie Tourismusprojekte auszuzeichnen, die Familienurlaube ohne 
Barrieren in Deutschland anbieten und fördern. 
 
• Folgende Grundsätze des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderungen gelten für die 
Prämierung der Angebote bei diesem Wettbewerb: 

¬ Nicht mehr ausgrenzende Fürsorge, sondern uneingeschränkte Teilhabe.  
¬ Nicht mehr abwertendes Mitleid, sondern völlige Gleichstellung. 
¬ Nicht mehr wohlmeinende Bevormundung, sondern das Recht auf Selbstbestimmung. 

 
• Die Gastgeberinnen und Gastgeber sollen für die Gästegruppe Familien ein klares Profil in diesem 
Marktsegment aufweisen. Möglichkeiten für Familien, die mit Menschen mit Behinderung ihren 
Urlaub in Deutschland verbringen, sollen das Profil abrunden.  
 
• Faktoren der Barrierefreiheit kommen allen Familien, in denen Angehörige mit Behinderung leben, 
aber auch Kindern und älteren Menschen, entgegen. Viele Menschen, nicht nur mit Mobilitäts- und 
Kommunikationseinschränkung, begrüßen und schätzen barrierefreie Gegebenheiten. 
 
3. Teilnahme am Wettbewerb 
• Bewerberinnen und Bewerber können in folgenden Kategorien teilnehmen: 
 

A. Tourismusgemeinden  
B. Kommerzielle Beherbergungsbetriebe  
C. Gemeinnützige Beherbergungsbetriebe  
D. Integrative tourismusfördernde Projekte 

 
A. Eine Tourismusgemeinde kann nur gemeinsam mit mindestens zwei Beherbergungsbetrieben 
ausgezeichnet werden.  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Beherbergungsbetriebe, die für jeden Urlauber zugänglich sind. Sie 
müssen familienorientiert und barrierefrei für zumindest eine der ausgewiesenen Gruppen von Menschen 
mit Behinderung sein. 
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B. Kommerzielle Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Ferienwohnungen, 
Campingplätze, Feriendörfer usw. werden im Zusammenwirken mit ihrem  Umfeld bewertet.  
Ein kommerzieller Beherbergungsbetrieb kann sich zusätzlich zusammen mit einem Ort bewerben. 
 
C. Gemeinnützige Beherbergungsbetriebe wie Familienferienstätten, gemeinnützige Hotels, 
gemeinnützige Feriendörfer usw. werden im Zusammenwirken mit ihrem Umfeld bewertet.  
Ein gemeinnütziger Beherbergungsbetrieb kann sich zusätzlich zusammen mit einem Ort bewerben.  
 
D. Integrative tourismusfördernde Projekte für Menschen mit Behinderungen werden danach 
bewertet, inwieweit sie die Integration im gemeinsamen Urlaub mit der Familie fördern und einen Impuls 
zur Ausweitung von familienorientierten und barrierefreien Angeboten geben. 
 
 

3. Bundesbewertungskommission 

• Die Bundesbewertungskommission wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend berufen. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Bundesministerien und der 
beteiligten Spitzenverbände der Tourismuswirtschaft, der Familienverbände, der Behindertenverbände 
und der Kommunalen Spitzenverbände.  
 
• Die Bundesbewertungskommission bewertete die Leistungen der 166 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in einer Vorauswahl anhand der schriftlichen Unterlagen. Die aussichtsreichsten 82 Bewerbungen wurden 
im August und September 2003 zusätzlich vor Ort geprüft. 
 

4. Bewertungsmerkmale und Kriterien 

• Ausgezeichnet werden Urlaubsangebote, die sich in der Praxis bewährt haben und vorbildlich für die 
gemeinsame Urlaubsgestaltung von Erwachsenen, Kindern und Angehörigen mit Behinderung sind. 
 
Hieraus resultieren die Kriterien, die bei der Bewertung im Vordergrund stehen: 

1. Förderung der Urlaubsqualität 
2. Besonders für Familien geeignet (Schwerpunkte nach Altersgruppe der Kinder) 
3. Besonders für Menschen mit Behinderungen geeignet (Schwerpunkte nach Art der Behinderung) 
4. Förderung der Integration von Familien mit und ohne Angehörige mit Behinderung im Urlaub.  

(Keine grundsätzlichen Zugangs- bzw. Aufnahmebeschränkungen für bestimmte Gruppen von 
urlaubssuchenden Familien.) 

 
• Bei der Bewertung werden die unterschiedliche räumliche und landschaftliche Situation sowie die 
touristische Leistungskraft der Kategorie und Größe des Anbieters berücksichtigt. Gleiche Chancen 
haben Angebote von einfacher bis zur Luxusqualität. Im Mittelpunkt stehen Angebote, die den Urlaub 
für die Familien vereinfachen. 
 
• Im Einzelnen sind die Kriterien aus Kundensicht entlang der Servicekette für Gastgeberinnen und 
Gastgeber durch eine Vielzahl von zu beantwortenden Fragen definiert:  
 

¬ Vor der Reise        
¬ Vor Ort         
¬ Zum Ende und nach der Reise     
¬ Besonderheiten für Familien und Menschen mit Behinderungen. 

 
• Die vollständigen Teilnahmekriterien können von den Internet Seiten des BMFSFJ  - www.bmfsfj.de - 
und des DTV  - www.deutschertourismusverband.de - heruntergeladen werden.    


